
Bescheinigung zur Übernahme von  

Kindergarten-, Krippen- oder Hortbeiträgen -Nicht für städtische Einrichtungen- 
 

Stempel der Einrichtung 

 Verlängerte Öffnungszeiten  Krippe 

 Ganztagsangebot  Kindergarten 

  Hort 

Folgende Kinder besuchen die Einrichtung Monatlicher Beitrag ohne 
Verpflegung 

1. Kind 
Nachname 
 
 
 

Vorname 

 
Geburtsdatum 
 

 
 

€ 

2. Kind 
Nachname 
 
 
 

Vorname 

 
Geburtsdatum 

 
 
 

€ 

Der Beitrag soll/die Beiträge sollen übernommen werden ab:  
 
 
 

Monat Jahr 

Name der Antragstellerin/des Antragstellers 
 
 
 

Adresse des Antragstellers/der Antragstellerin 
 
 
 

Es wird bestätigt, dass oben genanntes Kind/genannte Kinder die Einrichtung in folgenden Quartalen besucht hat/haben: 

 I.   Quartal 20______     II.  Quartal 20______     III. Quartal 20______     IV. Quartal 20______   

Für das  ________. Quartal und das  ________. Quartal werden jeweils _____________  € angefordert. 

Datum, Unterschrift der Einrichtungsleitung 
 
 
 
 

  

Hinweis: Nur auszufüllen für Empfänger von Bürgergeld, Grundsicherung oder Leistungen des Asylbewerberleistungs-
gesetz, deren Kind/Kinder eine evangelische oder katholische Einrichtung besucht/besuchen.  

➔ Nach untenstehender Bestätigung des Bezuges von Leistungen durch das Jobcenter gibt die Antragstellende Person diesen 
Vordruck zurück an die Einrichtung (Krippe, Kindergarten oder Hort)! 

Bestätigung des Fachbereiches Arbeit und Soziales/Jobcenter Mannheim 

Der Antragsteller/Die Antragstellerin beantragt die Übernahme der Beiträge ohne, dass ein gesonderter Bescheid ergeht. 

Die Familie/Der Elternteil  Das Kind/Die Kinder  erhält/erhalten zurzeit Leistungen gemäß: 

SGB II (Bürgergeld)  Ja  Nein  

SGB XII (Grundsicherung)  Ja  Nein  

Asylbewerberleistungsgesetz  Ja  Nein  

und der Elternteil/die Eltern ist/sind erwerbstätig oder arbeitssuchend 

  Ja  Nein  
Datum, Sachgebiet, Unterschrift, Telefon-Nummer und Stempel 
 
 
 
 

Ein zusätzlicher Antrag auf Übernahme der Kostenbeiträge für Kinderbetreuung muss gestellt werden, wenn  

➔ kein Bürgergeld, Grundsicherung oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen wird oder 

➔ die Betreuung in einer privaten Einrichtung stattfindet.  

Der Antrag liegt beim Jugendamt in Q 5, 22 im 3. Obergeschoss aus und ist auf folgender Internetseite zu finden: 
www.mannheim.de/bildung-staerken/foerderung-kindertagesbetreuung (Link im QR-Code).  

Bitte senden Sie den ausgefüllten Antrag mit den erforderlichen Unterlagen an:  

58.2.4 Förderung Kindertagesbetreuung, Q 5, 22, 68161 Mannheim. 
 

Zuständige Sachbearbeiterinnen: (nach Familiennamen des Kindes/der Kinder) 

 A - F Frau Wedel Telefon-Nr. 0621/293-3895 E-Mail: birgit.wedel@mannheim.de 

G - H Frau Steinkuhl Telefon-Nr. 0621/293-2654 E-Mail: julia.steinkuhl@mannheim.de 

I - P Frau Cempel Telefon-Nr. 0621/293-3872 E-Mail: selda.cempel@mannheim.de 

Q - Z Frau Ehrenfried Telefon-Nr. 0621/293-9776 E-Mail: wolfrune.ehrenfried@mannheim.de 
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